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6 Körperschaftssteuerunterstellung 
ohne Befreiung

6.1 Geltungsbereich

6.1.1 Wortlaut

Art.	15	ZBstA	lautet	bezüglich	der	Körperschaftssteuer
unterstellung	wie	folgt:

Abs. 1: …wenn
–  beide Gesellschaften ohne Befreiung der Körperschaftsteuer un-

terliegen...118

Abs. 2: ... wenn
–  alle Gesellschaften im Besonderen auf Zinsen und Lizenzge-

bühren unbeschränkt der Körperschaftsteuer unterliegen…119

Nach	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	haben	«beide	Gesellschaften»	
der	Körperschaftssteuer	zu	unterliegen,	sowohl	die	zah
lende	wie	auch	die	empfangende.	In	Bezug	auf	Art.	15	
Abs.	2	ZBstA	sind	wohl	mit	«alle	Gesellschaften»	die	
zahlende	und	die	empfangende	Gesellschaft	gemeint,	bei	
Zahlungen	zwischen	Schwestergesellschaften	nicht	auch	
deren	Muttergesellschaft120.

118 «both companies are subject to corporation tax without  being 
exempted».

119 «all companies are subject to corporation tax without being 
exempted in particular on interest and royalty payments».

120  Vgl. oben, Abschn. 5.2.2.4.

6.1.2 Quelle in EU-Mitgliedstaat

Der	Quellenstaat	in	der	EU	muss	Zahlungen	von	Divi
denden,	Zinsen	und	Lizenzgebühren	an	eine	Gesellschaft	
mit	Sitz	 in	der	Schweiz	nach	Art.	 15	ZBstA	nicht	be
freien,	 wenn	 die	 empfangende	 Gesellschaft	 in	 der	
Schweiz	 von	 der	 Körperschaftssteuer	 befreit	 ist.	 Die	
	Mitgliedstaaten	der	EU	werden	demnach	beurteilen	müs
sen,	 ob	 eine	Gesellschaft	mit	Sitz	 in	 der	Schweiz,	 die	
Dividenden,	Zinsen	oder	Lizenzgebühren	erhält,	als	von	
der		Körperschaftssteuer	befreit	zu	qualifizieren	ist.	Die	
schweizerischen	 (kantonalen)	 Steuerbehörden	 helfen	
	dabei	mit,	indem	sie	die	Ansässigkeitsbescheinigungen	
und	die	Bestätigungen	über	die	Steuerunterstellung	ohne	
Befreiung	 mit	 Bezug	 auf	 die	 Anwendung	 von	 Art.	 15	
ZBstA	ausstellen.	Die	ESTV	weist	die	zuständigen	kan
tonalen	 Steuerbehörden	 an,	 steuerbefreiten	 schweize
rischen		Gesellschaften	keine	solchen	Bestätigungen	aus
zustellen121.

6.1.3 Schweizerische Quelle

Nach	dem	Wortlaut	von	Art.	15	Abs.	1	und	2	dürfen	auch	
diejenigen	Gesellschaften,	welche	die	Dividenden,	Zin
sen	und	Lizenzgebühren	zahlen,	nicht	steuerbefreit	sein.	
Folglich	kann	die	Schweiz	beispielsweise	eine	Verrech
nungssteuerentlastung	auf	der	Dividendenzahlung	einer	
schweizerischen	 Tochtergesellschaft	 an	 ihre	 in	 einem	
EUMitgliedstaat	ansässige	Muttergesellschaft	verwei
gern,	wenn	die	schweizerische	Tochtergesellschaft	von	
der	schweizerischen	Steuerpflicht	ausgenommen	ist.	In	
der	Tat	will	die	ESTV	gemäss	der	Wegleitung	Dividen
denzahlungen	auf	den	Wortlaut	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	
abstellen	und	den	steuerbefreiten	 schweizerischen	Ge
sellschaften	bzw.	 ihren	 in	einem	EUMitgliedstaat	 an
sässigen	Muttergesellschaften	die	Vorteile	von	Art.	15	
Abs.	 1	 ZBstA	 grundsätzlich	 nicht	 gewähren122.	 Diese	
Muttergesellschaften	müssen	sich	somit	auf	das	betref
fende	DBA	zwischen	ihrem	Ansässigkeitsstaat	und	der	
Schweiz	berufen.	Die	DBA	der	Schweiz	kennen	keinen	
Vorbehalt	für	Zahlungen	von	steuerbefreiten	schweize
rischen	Gesellschaften.

6.1.4 Wegleitung Dividendenzahlungen ESTV

Die	ESTV	beschreibt	in	ihrer	Wegleitung	Dividenden
zahlungen	 ausführlich,	 was	 sie	 unter	 «Körperschafts

121 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(ii) letzter Abs. 
Wenn sich die ESTV bzw. die kantonale Steuerbehörde wei-
gert, gegenüber der ausländischen Verwaltungsbehörde die 
Abkommensberechtigung zu bestätigen, so kann die Gesell-
schaft von der ESTV einen anfechtbaren Entscheid verlangen 
(vgl. Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsab-
kommen, Ziff. 2.3.2).

122 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(ii).
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steuerunterstellung	 beider	 Kapitalgesellschaften	 ohne	
Befreiung»	 versteht123.	 Dabei	 befasst	 sich	 diese	 Weg
leitung	 gemäss	 ihrer	 Vorbemerkung	 bloss	 mit	 Art.	 15	
Abs.	1	ZBstA	sowie	ausschliesslich	unter	dem	Gesichts
punkt	der	Entlastung	von	Dividendenzahlungen	von	der	
schweizerischen	Verrechnungssteuer124.	Die	Wegleitung	
bezieht	sich	somit	bloss	auf	 in	der	Schweiz	ansässige,	
Dividenden	 zahlende	 Kapitalgesellschaften	 (outbound	
dividends).

Da	gemäss	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	beide	Gesellschaften	
ohne	Befreiung	der	Körperschaftssteuer	zu	unterliegen	
haben	–	also	die	zahlende	wie	auch	die	empfangende	–	
und	in	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	kein	Unterschied	bezüglich	
der	subjektiven	Steuerpflicht	der	zahlenden	und	der	emp
fangenden	Gesellschaft	gemacht	wird,	können	die	Aus
führungen	der	ESTV	zur	Körperschaftssteuerunterstel
lung	u.	E.	mutatis	mutandis	auch	auf	in	der	Schweiz	an
sässige	 Muttergesellschaften,	 welche	 Dividendenzah
lungen	von	ihren	in	den	EUMitgliedstaaten	ansässigen	
Tochtergesellschaften	 erhalten	 (inbound	 dividends),	
übertragen	werden.

Gleiches	hat	grundsätzlich	auch	für	die	Anwendung	und	
Auslegung	von	Art.	15	Abs.	2	ZBstA	zu	gelten.	Die	Aus
führungen	der	ESTV	bezüglich	Körperschaftssteuerun
terstellung	von	schweizerischen	Gesellschaften	können	
u.	E.	auch	für	in	der	Schweiz	ansässige	Empfänger	von	
Zinsen	und	Lizenzgebühren	(inbound)	angewendet	wer
den.	Wohl	unterscheidet	sich	der	Wortlaut	des	Abkom
menstextes,	indem	in	Art.	15	Abs.	2	ZBstA	von	«im	Be
sonderen	auf	Zinsen	und	Lizenzgebühren	unbeschränkt	
der	Körperschaftsteuer	unterliegen»	die	Rede	ist,	wäh
rend	in	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	verlangt	wird,	dass	«beide	
Gesellschaften	 ohne	 Befreiung	 der	 Körperschaftsteuer	
unterliegen».	Dennoch	ist	materiell	zwischen	den	beiden	
Wortlauten	kein	Unterschied	auszumachen;	beide	gehen	
von	einer	subjektiven	Steuerpflicht	der	betroffenen	Ka
pitalgesellschaften	bzw.	Betriebsstätten	aus.

6.2 Begriff der Körperschaftssteuer

Erstaunlicherweise	wird	in	der	Botschaft	und	den	Ver
nehmlassungserläuterungen	der	Schweiz	zum	ZBstA	der	
Wortlaut	des	Abkommens	wiedergegeben,	wonach	alle	
Gesellschaften	im	Besonderen	auf	Zinsen	und	Lizenzge
bühren	 unbeschränkt	 der	 «Körperschaftssteuer»	 unter
liegen125,	obwohl	der	Begriff	der	Körperschaftssteuer	in	
der	schweizerischen	Steuergesetzgebung	gar	keine	Ver

123 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.
124 Wegleitung Dividendenzahlungen, Vorbemerkungen Bst. B.
125 Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwi-

schen der Schweiz und der Europäischen Union, einschliess-
lich der Erlasse zur Umsetzung der Abkommen («Bilate - 
rale II») vom 1.10.2004, BBl 2004, S. 5965 ff., S. 6213 f.

wendung	findet.	Für	die	Schweiz	kann	damit	nur	die	Ge
winnsteuer	gemäss	Art.	57	DBG	bzw.	Art.	24	StHG	ge
meint	sein,	wie	dies	auch	in	der	Wegleitung	Dividenden
zahlungen	bestätigt	wird126.

6.3 Subjektive Steuerpflicht

6.3.1 Art. 15 Abs. 1 ZBstA

Der	 Ausdruck	 «der	 Körperschaftsteuer127	 unterliegen»	
bezieht	 sich	 auf	 die	 subjektive	 Steuerpflicht	 einer	
	Gesellschaft;	 d.	 h.,	 die	 Gesellschaft	 hat	 subjektiv	 der	
Steuerhoheit	 des	 Gemeinwesens	 unterworfen	 zu	 sein.	
Aufgrund	 des	 Zusatzes	 «ohne	 Befreiung»	 darf	 die	
	Gesellschaft	–	aus	welchen	Gründen	auch	immer	–	nicht	
von	 der	 subjektiven	 Steuerpflicht	 ausgenommen	 sein.	
Diese	 subjektive	Steuerpflicht	beinhaltet	 jedoch	nicht,	
dass	 die	 Gesellschaft	 tatsächlich	 Steuern	 bezahlt	 bzw.	
die	 von	 Art.	 15	 Abs.	 1	 ZBstA	 begünstigten	 Einkünfte	
auch	tatsächlich	besteuert	werden	(keine	subjecttotax
Klausel)128.

Ähnlich	ist	die	Regelung	der	MutterTochterRichtlinie.	
Diese	 setzt	 nach	Art.	 2	Abs.	 1	Bst.	 c	voraus,	 dass	die	
	Gesellschaft	eines	Mitgliedstaates	(gemeint	sind	sowohl	
die	Dividenden	empfangende	wie	auch	die	Dividenden	
zahlende	Gesellschaft)	ohne	Wahlmöglichkeit	der	Kör
perschaftssteuer	 unterliegt,	 ohne	 davon	 befreit	 zu	
sein129.

6.3.2 Art. 15 Abs. 2 ZBstA

Scheinbar	besteht	ein	Unterschied	zwischen	Abs.	1	und	
Abs.	2	von	Art.	15	ZBstA,	indem	in	Abs.	1	«ohne	Be

126 Gemäss Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(i), wur-
de der Begriff «Körperschaftssteuer» auf Verlangen der EU-
Übersetzer in der deutschen Fassung von Art. 15 ZBstA ver-
wendet. Er ist als Oberbegriff für die direkten Steuern zu ver-
stehen, die auf dem steuerlich massgebenden Reingewinn 
von Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften erhoben 
werden und umfasst die auf der Grundlage des DBG und 
der kantonalen Steuergesetze bei schweizerischen Kapital-
gesellschaften erhobenen Gewinnsteuern. Vgl. auch Oester-
helt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, Zinsen 
und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen, Ziff. 
2.1.7.1.1.

127 Tatsächlich wird in der deutschen Fassung des Abkommens 
in Abs. 1 der Begriff «Körperschaftsteuer» verwendet, wäh-
rend in Abs. 2 von «Körperschaftssteuer» die Rede ist.

128 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 2.1.7; vgl. auch Ausführungen in Abschn. 6.4.3 und 
6.4.4, unten.

129 Die Richtlinie geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie 
in ihren einleitenden Erwägungsgründen verlangt, dass die 
Dividenden empfangende Muttergesellschaft diese entweder 
nicht besteuert oder eine Steueranrechnung gewährt (4. Er-
wägungsgrund der Mutter-Tochter-Richtlinie). Diese zweite, 
auf die Dividenden empfangende Gesellschaft bezogene Vor-
schrift der Befreiung bzw. Anrechnung fehlt in Art. 15 Abs. 1 
ZBstA.
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freiung»	erwähnt	wird,	während	dies	in	Abs.	2	nicht	der	
Fall	 ist.	Der	Unterschied	 ist	 jedoch	nicht	beabsichtigt,	
wie	eine	Betrachtung	der	Formulierungen	in	den	anderen	
Vertragssprachen	ergibt.	Der	englische	Text	von	Abs.	2	
weist	wie	Abs.	 1	 ebenfalls	 den	Zusatz	«without	being	
exempted»	auf.	Entsprechend	kann	davon	ausgegangen	
werden,	dass	diesbezüglich	kein	Unterschied	zwischen	
den	beiden	Absätzen	besteht130.

Was	 «im	 Besonderen	 auf	 Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	
unbeschränkt	der	Körperschaftsteuer	unterliegen» nach	
Art.	15	Abs.	2	ZBstA	bedeutet,	ist	auslegungsbedürftig.	
Den	Materialien	zum	ZBstA	ist	dazu	nichts	zu	entneh
men.	Der	Wortlaut	verbindet	die	subjektive	Steuerpflicht	
mit	dem	Steuerobjekt	der	Zinsen	und	Lizenzgebühren.	
Es	erscheint	unklar,	ob	dieser	Wortlaut	auf	eine	effektive	
Besteuerung	 der	 Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	 hinzielt	
(subjecttotaxKlausel).	Ein	Vergleich	mit	der	noch	gül
tigen	 Version	 der	 Zinsen/LizenzgebührenRichtlinie	
bringt	auch	keine	Klärung.	Zwar	erwähnt	diese	in	ihrem	
3.	 Erwägungsgrund,	 es	 müsse	 gewährleistet	 sein,	 dass	
Einkünfte	in	Form	von	Zinsen	und	Lizenzgebühren	ein
mal	in	einem	Mitgliedstaat	besteuert	werden,	ohne	dies	
jedoch	in	der	Richtlinie	selbst	zu	konkretisieren.	Für	Un
ternehmen	eines	Mitgliedstaats	wird	in	Art.	3	Bst.	a(iii)	
gefordert,	dass	sie	der	Körperschaftssteuer	unterliegen,	
ohne	von	ihr	befreit	zu	sein.	Bezüglich	Betriebsstätten	
geht	der	Wortlaut	in	Art.	1	Abs.	5	Bst.	b	der	Richt	linie	
weiter.	Eine	Betriebsstätte	wird	als	Nutzungsberechtigte	
der	Zinsen	und	Lizenzgebühren	behandelt,	wenn	diese	
Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	 Einkünfte	 darstellen,	 auf
grund	deren	die	Betriebsstätte	der	Körperschaftssteuer	
unterliegt131.	Ob	eine	effektive	Besteuerung	der	Zinsen	
und	Lizenzgebühren	durch	die	Betriebsstätte	gefordert	
wird,	scheint	umstritten132.	U.	E.	ist	Art.	15	Abs.	2	ZBstA	
ein	 Erfordernis	 der	 effektiven	 Besteuerung	 (subject	 to	
tax)	nicht	zu	entnehmen.	Vielmehr	wird	die	subjektive	
Steuerpflicht,	der	die	empfangende	Gesellschaft	zu	un
terliegen	 hat,	 bezüglich	 des	 Steuerobjekts	 konkreti
siert133.	Wäre	die	effektive	Besteuerung	Zielsetzung	ge
wesen,	 hätten	 die	 Vertragsparteien	 dies	 so	 formuliert	
bzw.	die	EUKommission	dies	so	verlangt,	lag	doch	zum	
Zeitpunkt	des	Abschlusses	des	Zinsbesteuerungsabkom

130 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 3.1.7.

131 Diese Formulierung der Richtlinie bezüglich Betriebsstätten 
kommt derjenigen von Art. 15 Abs. 2 ZBstA recht nahe.

132 Befürwortend: DistasO/russO, The EC Interest and Royalties 
Directive – A Comment, S. 143 ff., S. 149, und Weber, The 
Proposed EC Interest and Royalty Directive, S. 21; ablehnend: 
Oliver, S. 205.

133 DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Perspective 
of Switzerland as Source State – Selected Issues under Ar-
ticle 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 519 (letzter 
Satz).

mens	der	Vorschlag	der	EUKommission	zur	Änderung	
der	Zinsen/LizenzgebührenRichtlinie	bereits	vor,	der	
die	Steuerbefreiung	im	Quellenstaat	ausdrücklich	davon	
abhängig	 machen	 soll,	 dass	 der	 Vergütungsempfänger	
effektiv	einer	Besteuerung	auf	diesen	Einkünften	im	an
deren	 Mitgliedstaat	 unterliegt134.	 Trotz	 ihres	 eigenen,	
EUinternen	 Vorschlags	 hat	 die	 EUKommission	 auf	
	eine	solche	Wortwahl	verzichtet.	Sollten	EUMitglied
staaten	künftig	dennoch	eine	effektive	Besteuerung	des	
Ertragsempfängers	verlangen,	widerspräche	dies	sowohl	
einer	auf	den	Wortlaut	ausgerichteten	als	wohl	auch		einer	
historischen	 Auslegung	 des	 Zinsbesteuerungsabkom
mens.

6.4 Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz

6.4.1 Unbeschränkte Steuerpflicht

Kapitalgesellschaften	mit	Sitz	oder	tatsächlicher	Verwal
tung	 in	 der	 Schweiz	 sind	 aufgrund	 ihrer	 persönlichen	
Zugehörigkeit	 in	 der	 Schweiz	 subjektiv	 unbeschränkt	
steuerpflichtig135	und	unterliegen	grundsätzlich	der	Ge
winnsteuer.	Dass	sich	der	Umfang	der	subjektiven	Steu
erpflicht	 nach	 internem	 Recht	 nicht	 auf	 Geschäftsbe
triebe,	Betriebsstätten	und	Grundstücke	im	Ausland	er

134 Gestützt auf den Grundsatz, dass Einkünfte in Form von Zin-
sen und Lizenzgebühren einmal in einem Mitgliedstaat be-
steuert werden sollen, sowie auf die abgegebene Erklärung 
zum Ratsprotokoll, wonach «der Rat und die Kommission 
sich darüber einig sind, dass Unternehmen, die in Bezug auf 
Einkünfte, die unter die Richtlinie über Zinsen und Lizenz-
gebühren fallen, steuerbefreit sind, nicht in den Genuss der 
Rechtsvorteile dieser Richtlinie gelangen sollten», hat die 
EU-Kommission im Dezember 2003 einen weiteren Vorschlag 
zur Änderung der Richtlinie 2003/49/EG vorgelegt (Vorschlag 
KOM[2003] 841 endg. v. 30.12.2003), der in Art. 1 Abs. 1 der 
Richtlinie die Steuerbefreiung im Quellenstaat ausdrücklich 
davon abhängig macht, dass der Vergütungsempfänger ef-
fektiv einer Besteuerung auf diesen Einkünften im anderen 
Mitgliedstaat unterliegt: «In einem Mitgliedstaat angefallene 
Einkünfte in Form von Zinsen oder Lizenzgebühren werden 
von allen in diesem Staat darauf erhebbaren Steuern – un-
abhängig davon, ob sie an der Quelle abgezogen oder durch 
Veranlagung erhoben werden – befreit, sofern der Nutzungs-
berechtigte der Zinsen oder Lizenzgebühren ein Unternehmen 
eines anderen Mitgliedstaats oder eine in einem anderen Mit-
gliedstaat gelegene Betriebsstätte eines Unternehmens eines 
Mitgliedstaats ist und effektiv einer Besteuerung auf diese 
Einkünfte in diesem anderen Mitgliedstaat unterliegt.» Den 
Erläuterungen der Kommission zur Änderung von Art. 1 ist 
weiter zu entnehmen, dass «die Mitgliedstaaten die Rechts-
vorteile der Richtlinie nur dann gewähren müssen, wenn die 
betroffenen Einkünfte in Form von Zinsen und Lizenzgebühren 
beim Nutzungsberechtigten nicht von der Körperschaftsteuer 
befreit sind. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass bei einer 
Gesellschaft, die Körperschaftsteuer zahlt, Auslandseinkünf-
te in Form von Zinsen und Lizenzgebühren durch eine inner-
staatliche steuerliche Sonderregelung von der Steuer befreit 
sind. Der Quellenstaat ist in diesen Fällen nicht verpflichtet, 
die in der Richtlinie vorgeschriebene Befreiung von der Quel-
lensteuer zu gewähren.»

135 Art. 50 DBG, Art. 20 Abs. 1 StHG.
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streckt,	steht	der	Anwendung	von	Art.	15	ZBstA	nicht	
entgegen.	Diesbezüglich	handelt	es	sich	nicht	um	eine	
Steuerbefreiung,	sondern	um	eine	einseitige	(unilaterale)	
und	unbedingte	Massnahme	der	Schweiz	gegen	die	in
ternationale	Doppelbesteuerung136.

6.4.2 Ausnahme von der subjektiven Steuer-
pflicht

Art.	56	DBG	und	Art.	23	StHG	(bzw.	die	dieser	Bestim
mung	nachgebildeten	Vorschriften	der	kantonalen	Steu
ergesetze)	enthalten	eine	Aufzählung	der	Körperschaften	
und	Anstalten,	die	subjektiv	steuerbefreit	sind.	Die	meis
ten	dieser	juristischen	Personen	sind	nicht	in	der	Form	
einer	Kapitalgesellschaft	organisiert	und	fallen	deshalb	
nicht	in	den	Anwendungsbereich	von	Art.	15	ZBstA.	So
fern	es	sich	dabei	jedoch	um	Aktiengesellschaften,	Ge
sellschaften	mit	beschränkter	Haftung	oder	Kommandit
aktiengesellschaften	handelt,	können	sie	gemäss	Weglei
tung	 Dividendenzahlungen	 wegen	 ihrer	 subjektiven	
Steuerbefreiung	 Art.	 15	 ZBstA	 nicht	 beanspruchen137.	
Nach	Art.	23	StHG	ist	jedoch	eine	bloss	teilweise,	ob
jektbezogene	 Steuerbefreiung	 denkbar,	 beispielsweise	
indem	nur	der	Gewinn	und	das	Kapital,	die	ausschliess
lich	und	unwiderruflich	dem	zur	Steuerbefreiung	berech
tigenden	 Bereich	 gewidmet	 sind,	 steuerfrei	 bleiben138.	
Ferner	gibt	es	Kapitalgesellschaften,	die	auf	Stufe	Bund	
ordentlich	besteuert	werden	und	nur	für	die	Staats	und	
Gemeindesteuer	von	einem	Privileg	 iSv	Art.	 23	StHG	
profitieren.	Der	generelle	Ausschluss	der	sog.	steuerbe
freiten	Kapitalgesellschaften	in	der	Wegleitung	Dividen
denzahlungen	ist	deshalb	zu	absolut	formuliert.	Vielmehr	
bedarf	es	einer	sorgfältigen	Prüfung	des	Einzelfalls,	ob	
Art.	15	ZBstA	trotz	teilweiser	subjektiver	Steuerbefrei
ung	Anwendung	findet.

6.4.3 Beteiligungsabzug

Für	Nettoertrag	(einschliesslich	Dividenden)	aus	berech
tigenden	Beteiligungen	ermässigt	sich	für	Kapitalgesell
schaften	 und	 Genossenschaften	 die	 Gewinnsteuer	 im	
Verhältnis	 des	 Nettoertrages	 aus	 diesen	 Beteiligungen	
zum	gesamten	Reingewinn139.	Gemäss	der	Wegleitung	
Dividendenzahlungen	ist	dieser	Beteiligungsabzug	eine	

136 lOcher, Einführung in das internationale Steuerrecht der 
Schweiz, S. 57.

137 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(ii). Die ESTV will 
diesen Kapitalgesellschaften die Vorteile des Art. 15 ZBstA 
nicht gewähren, und die zuständigen kantonalen Steuerbe-
hörden stellen Gesellschaften keine Ansässigkeitsbeschei-
nigungen und Bestätigungen über die Steuerunterstellung 
aus.

138 Vgl. beispielsweise juristische Personen mit gemeinnützigem 
Zweck oder mit Kultuszwecken oder konzessionierte Verkehrs-
unternehmen, Greter, BSK StHG, Art. 23 N 23, 39 und 42.

139 Art. 69 DBG, Art. 28 Abs. 1 StHG.

objektive,	allgemeingültige,	generellabstrakte,	auf	 In	
und	 Auslandverhältnisse	 gleichermassen	 anwendbare	
gesetzliche	Massnahme	zur	Vermeidung	der	steuerlichen	
Mehrfachbelastung	 in	der	Schweiz.	Er	stellt	keine	Be
freiung	von	der	subjektiven	Steuerpflicht	dar	und	ist	des
halb	mit	Bezug	auf	die	Anwendbarkeit	von	Art.	15	Abs. 1	
ZBstA	unschädlich140.	Zu	Recht	verweist	die	Wegleitung	
Dividendenzahlungen	 zudem	 auf	 die	 auch	 in	 den	 EU
Mitgliedstaaten	 gebräuchlichen	 Systeme	 zur	 Beseiti
gung	 der	 Mehrfachbelastung	 auf	 Stufe	 der	 beteiligten	
Gesellschaft.

Dabei	gilt	es	insbesondere	zu	beachten,	dass	die	Mutter
TochterRichtlinie	 in	 ihrer	 einleitenden	 Erwägung	 der	
Gründe	darauf	hinweist,	dass	die	empfangende	Mutter
gesellschaft	Gewinnausschüttungen	ihrer	Tochtergesell
schaft	 entweder	 nicht	 versteuern	 muss	 oder	 ihr	 eine	
	Steueranrechnung	 gewährt	 wird141,	 während	 in	 Art.	 2	
Abs.	1	Bst.	c	vorausgesetzt	wird,	dass	die	Gesellschaft	
eines	Mitgliedstaates	(gemeint	sind	die	Dividenden	emp
fangende	 wie	 auch	 die	 Dividenden	 zahlende	 Gesell
schaft)	ohne	Wahlmöglichkeit	der	Körperschaftssteuer	
unterliegt,	ohne	davon	befreit	zu	sein.	Obwohl	eine	ent
sprechende	Forderung	nach	Freistellung	bzw.	Anrech
nung	auf	Stufe	der	Muttergesellschaft	nicht	 in	Art.	15	
ZBstA	aufgenommen	wurde	–	der	Fokus	liegt	alleine	auf	
der	Dividenden	zahlenden	Gesellschaft	–,	zeigt	sich	da
mit,	 dass	 (1)	 Steuersysteme,	 welche	 die	 empfangenen	
Dividenden	freistellen,	nicht	schädlich	sind,	sondern	ge
radezu	gefordert	werden,	und	(2)	kein	Widerspruch	zwi
schen	 der	 Unterstellung	 unter	 die	 Körperschaftssteuer	
–	ohne	von	ihr	befreit	zu	sein	–	und	den	geforderten	Frei
stellungs	 bzw.	 Anrechnungssystemen	 besteht.	 Daraus	
lässt	sich	der	Schluss	ziehen,	dass	eine	objektive	Aus
nahme	 von	 der	 gewinnsteuerlichen	 Berechnungsbasis	
einerseits	bekannt	und	beabsichtigt	war	und	diese	Steu
erentlastung	auch	für	die	Anwendung	von	Art.	15	Abs. 1	
ZBstA	unschädlich	ist.

6.4.4 Kantonaler Holdingstatus

Gesellschaften,	 welche	 das	 kantonale	 Holdingprivileg	
iSv	Art.	28	Abs.	2	StHG	beanspruchen,	entrichten	auf	
dem	Reingewinn	keine	Steuer,	wobei	jedoch	Erträge	aus	
schweizerischem	Grundeigentum	sowie	–	nach	Art.	28	
Abs.	5	StHG	–	Erträge,	für	welche	eine	Entlastung	von	
ausländischen	Quellensteuern	beansprucht	wird	und	der	
Staatsvertrag	die	ordentliche	Besteuerung	in	der	Schweiz	
vorsieht,	besteuert	werden.

140 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(ii); gl. M. ObersOn, 
Agreement between Switzerland and the European Union on 
the Taxation of Savings – A Balanced «Compromis Helvé-
tique», S. 113.

141 4. Erwägungsgrund der Mutter-Tochter-Richtlinie.
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Gemäss	Wegleitung	Dividendenzahlungen	stellt	der	kan
tonale	Holdingstatus	nach	Art.	28	Abs.	2	StHG	neben	
dem	Beteiligungsabzug	eine	 in	der	Schweiz	gebräuch
liche	 Methode	 zur	 Vermeidung	 der	 Mehrfachbesteue
rung	von	Unternehmensgewinnen	dar142.	Dieser	Ausle
gung	der	ESTV	ist	 für	Dividendeneinkünfte	zuzustim
men.	Es	wäre	tatsächlich	nicht	einzusehen,	weshalb	ge
rade	der	schweizerische	Holdingstatus,	welcher	die	von	
der	 MutterTochterRichtlinie	 geforderte	 Mehrfachbe
lastung	von	Dividendeneinkünften	auf	Stufe	der	beteilig
ten	Gesellschaft	vermeiden	soll,	ein	Ausschlussgrund	für	
die	Anwendung	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	sein	sollte143.

Weiter	führt	die	Wegleitung	Dividendenzahlungen	aus,	
dass	Gesellschaften	mit	Holdingstatus	von	der	Gewinn
steuer	nicht	befreit	sind144,	da	sie	auf	kantonaler	Ebene	
Gewinnsteuern	 auf	 dem	 Ertrag	 aus	 schweizerischem	
Grundeigentum	entrichten	und	im	Bundessteuerrecht	or
dentlich	wie	andere	Gesellschaften	besteuert	werden,	so	
dass	sie	objektiven,	allgemeingültigen,	generellabstrak
ten,	auf	In	und	Auslandsverhältnisse	grundsätzlich	glei
chermassen	anwendbaren	steuergesetzlichen	Regeln	un
terliegen.	Daraus	schliesst	die	ESTV,	dass	der	kantonale	
Holdingstatus	der	Anwendung	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	
nicht	entgegensteht	und	eine	ordentliche	Besteuerung	im	
Sinne	des	ZBstA	gegeben	ist145.

Beachtenswert	ist	im	Übrigen,	dass	schweizerische	Ge
sellschaften,	 welche	 einem	 vorteilhaften	 kantonalen	
Steuerstatus	 unterstehen146,	 oder	 beispielsweise	 inlän
dische	Gesellschaften	und	Betriebsstätten,	welche	eine	
besondere	 Berechnung	 der	 Bemessungsbasis	 aufwei
sen147,	in	Art.	15	ZBstA	weder	erwähnt	noch	ausgeschlos
sen	 wurden,	 obwohl	 angenommen	 werden	 darf,	 dass	
	diese	vorteilhaften	schweizerischen	Steuerregimes	in	der	
EU	bekannt	sind148.	Daraus	könnte	geschlossen	werden,	

142 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(iv).
143 Vgl. Abschn. 6.4.3.
144 Gesetzessystematisch fällt das Holdingprivileg nach Art. 28 

Abs. 2 StHG nicht unter die Ausnahmen von der Steuerpflicht 
nach Art. 23 StHG.

145 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(iv); gl. M. ObersOn, 
Agreement between Switzerland and the European Union on 
the Taxation of Savings – A Balanced «Compromis Helvé-
tique», S. 113 f.

146 Vgl. unten, Abschn. 6.4.4 und 6.4.5.
147 Vgl. beispielsweise Principal-Gesellschaften nach KS Nr. 8 

oder inländische, bankähnliche Betriebsstätten.
148 So wurden beispielsweise Zins- und Lizenzeinkünfte in den 

DBA mit Belgien, Frankreich und Italien (früher auch Deutsch-
land) einer subject-to-tax-Klausel unterworfen (Art. 22 Abs. 2 
DBA-B; Art. 14 Abs. 2 DBA-F und Art. 23 Abs. 2 DBA-I, Art. 23 
Abs. 2 DBA-D in der bis Ende 2003 geltenden Fassung). Weiter 
wurde der besondere Steuerstatus der schweizerischen Hol-
ding- und Verwaltungsgesellschaften im OECD-Bericht über 
schädliche Steuerregimes explizit erwähnt (OECD-Bericht des 
Steuerausschusses Nr. 1, International tax avoidance and eva-
sion, four related studies, Paris 1987, und OECD-Bericht des 
Steuerausschusses Nr. 1, Harmful tax competition, an emer-

die	Vertragsparteien	hätten	bewusst	auf	den	Ausschluss	
dieser	 Gesellschaften	 verzichtet.	 Denn	 wenn	 dies	 der	
EUKommission	ein	Anliegen	gewesen	wäre,	hätte	sie	
einen	 entsprechenden	 Ausschluss	 im	 Abkommenstext	
vorschlagen	können.	Trotz	Wissens	über	diese	besonde
ren	Steuerstatus	und	Regimes	hat	sie	es	nicht	getan,	was	
unter	dem	entstehungsgeschichtlichen	Auslegungskrite
rium149	sowie	der	Auslegung	nach	Treu	und	Glauben150	
von	Bedeutung	sein	kann.	So	könnte	man	sich	durchaus	
die	Frage	stellen,	ob	die	Schweiz	überhaupt	bereit	gewe
sen	wäre,	das	Zinsbesteuerungsabkommen	mit	der	EU	
abzuschliessen,	 hätte	 die	 EUKommission	 zum	 dama
ligen	Zeitpunkt	den	Ausschluss	dieser	schweizerischen	
Gesellschaften	 von	 Art.	 15	 ZBstA	 gefordert.	 Bedenkt	
man	beispielsweise,	dass	die	meisten	in	der	Schweiz	an
sässigen,	 international	 tätigen,	 börsenkotierten	 Gesell
schaften	 als	 Holdinggesellschaften	 besteuert	 werden,	
darf	man	wohl	ernsthaft	bezweifeln,	dass	es	zum	Ver
tragsabschluss	gekommen	wäre.

6.4.5 Kantonaler Verwaltungsgesellschafts-
status

Für	Kapitalgesellschaften	und	Genossenschaften,	die	in	
der	Schweiz	eine	Verwaltungstätigkeit,	aber	keine	oder	
bloss	 eine	 untergeordnete	 Geschäftstätigkeit	 ausüben,	
ermässigt	sich	die	Gewinnsteuer	auf	Einkünften	aus	dem	
Ausland	aufgrund	der	Bedeutung	der	im	Inland	ausge
übten	 Verwaltungs	 bzw.	 Geschäftstätigkeit	 (Art.	 28			
Abs.	3	und	4	StHG).	Es	handelt	sich	um	eine	partielle	
Freistellung	ausländischer	Einkünfte.

Die	ESTV	hat	in	der	Wegleitung	Dividendenzahlungen	
bestätigt,	dass	der	kantonale	Verwaltungsgesellschafts
status	der	Anwendung	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	nicht	
entgegensteht.	Es	sei	eine	ordentliche	Besteuerung	in	der	
Schweiz	im	Sinne	des	ZBstA	gegeben151.	Die	Wegleitung	
Dividendenzahlungen	 äussert	 sich	 nicht	 zu	 Art.	 15		
Abs.	2	ZBstA.	Das	Ergebnis	kann	aber	für	Zinsen	und	
Lizenzgebühren	nicht	anders	sein152.

Problematisch	erscheint	jedoch	die	Begründung,	welche	
die	ESTV	in	der	Wegleitung	Dividendenzahlungen	für	
die	Anwendung	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	auf	Verwal

ging global issue, Paris 1998). S. auch die black list der ita-
lienischen anti-tax-haven rules (vgl. GehriGer/Jaussi, Praxis-
fragen im Zusammenhang mit Art. 15 des Zinsbesteuerungs-
abkommens, S. 937 f.).

149 lOcher, Einführung in das internationale Steuerrecht der 
Schweiz, S. 112 f.

150 enGelen, Interpretation of Tax Treaties under International 
Law, S. 130 ff.

151 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(v).
152 Gl. M. ObersOn, Agreement between Switzerland and the Eu-

ropean Union on the Taxation of Savings – A Balanced «Com-
promis Helvétique», S. 114.
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tungsgesellschaften	gibt153.	Dort	wird	geltend	gemacht,	
dass	Verwaltungsgesellschaften	bezüglich	Dividenden	
«objektiven,	generellabstrakten,	auf	In	und	Ausland
verhältnisse	grundsätzlich	gleichermassen	anwendbaren	
steuergesetzlichen	 Regeln»	 unterliegen	 und	 dass	 hin
sichtlich	 Dividendeneinkünften	 bei	 der	 steuerlichen	
	Gewinnbemessung	«keine	Differenzierungen	zwischen	
In	und	Auslandsverhältnissen»	gemacht	würden.	Diese	
Begründung	 lässt	 sich	 nur	 beschränkt	 auf	 Zinsen	 und	
	Lizenzgebühren	 übertragen,	 weil	 die	 kantonalen	 Pri
vilegien	eine	unterschiedliche	Besteuerung	für	Einkünfte	
aus	in	und	ausländischen	Quellen	vorsehen.	Auf	Bundes
ebene	wird	aber	eine	solche	Unterscheidung	nicht	ge
macht.	Es	sollte	als	Begründung	genügen,	allein	auf	die	
ordentliche	 Besteuerung	 auf	 Bundesebene	 zu	 ver
weisen154.

6.4.6 Steuererleichterungen für neu eröffnete 
Unternehmen

Art.	23	Abs.	3	StHG	erlaubt	es	den	Kantonen,	bei	Unter
nehmensansiedlungen	und	Unternehmenserweiterungen	
für	 das	 Gründungsjahr	 und	 die	 neun	 folgenden	 Jahre	
Steuererleichterungen	 zu	 gewähren.	 Diese	 Erleichte
rungen	bestehen	in	der	teilweisen	bis	vollständigen	Be
freiung	von	der	Staats	und	Gemeindesteuer.	Auf	Bun
desebene	 können	 identische	 Steuererleichterungen	 im	
Rahmen	 des	 Bundesbeschlusses	 zugunsten	 wirtschaft
licher	 Erneuerungsgebiete	 (Lex	 Bonny)	 gewährt	 wer
den155.	 Diese	 setzen	 ein	 regionalwirtschaftlich	 bedeu
tendes	Vorhaben	voraus.

Die	ESTV	qualifiziert	Steuererleichterungen,	die	zu		einer	
vollständigen	oder	nahezu	vollständigen	Steuer	befreiung	
führen,	als	Befreiung	im	Sinne	des	4.	Lemmas	von	Art.	15	
Abs.	1	ZBstA156.	Ansässigkeitsbescheinigungen,	die	der	

153 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(v).
154 Gl. M. ObersOn, Agreement between Switzerland and the Eu-

ropean Union on the Taxation of Savings – A Balanced «Com-
promis Helvétique», S. 113 f.; GehriGer/Jaussi, Praxisfragen 
im Zusammenhang mit Art. 15 des Zinsbesteuerungsabkom-
mens, S. 931, deren Beispiel 8 eine Dividende einer gemischt 
besteuerten Zuger Gesellschaft an in Deutschland und Belgien 
ansässige Mutter-Kapitalgesellschaften behandelt (outbound 
dividend). Dabei kann allerdings bezweifelt werden, ob es tat-
sächlich einer Ansässigkeitsbescheinigung und Bestätigung 
über die Steuerunterstellung der in Zug ansässigen Gesell-
schaft durch die kantonalen Steuerbehörden für die Befreiung 
von der Verrechnungssteuer nach Art. 15 Abs. 1 ZBstA be-
darf. Vielmehr ist diese Bestätigung von den Steuerbehörden 
der Ansässigkeitsstaaten der Mutter-Kapitalgesellschaften zu 
leisten (vgl. Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 12.a mit 
Verweis auf Formular 823C).

155 Bundesbeschluss vom 6.10.1995 zugunsten wirtschaftlicher 
Erneuerungsgebiete (Stand am 14.8.2001), SR 951.93.

156 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(vi); vgl. auch Bei-
spiel 9 in GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zusammenhang 
mit Art. 15 des Zinsbesteuerungsabkommens, S. 932 f.

Inanspruchnahme	von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	dienen	sol
len,	sind	nur	dann	auszustellen,	wenn	eine	sorgfältige	
Prüfung	des	Einzelfalles	ergeben	hat,	dass	keine	Steuer
befreiung	im	hier	definierten	Sinne	vorliegt.	In	allen	an
deren	Fällen	ist	die	Inanspruchnahme	von	Art.	15	Abs.	1	
ZBstA	ausgeschlossen.	Die	Kantone	sind	aufgefordert,	in	
diesen	Fällen	die	ESTV	zu	konsultieren157.

Die	Aussage	der	Wegleitung	erscheint	eindeutig	in	Be
zug	auf	Gesellschaften,	die	eine	vollständige	Befreiung	
von	 den	 Staats	 und	 Gemeindesteuern	 und	 von	 der	
	direkten	Bundessteuer	geniessen.	Weniger	klar	ist	dage
gen	der	in	der	Wegleitung	verwendete	Begriff	der	nahe
zu	 vollständigen	 Befreiung. Gehriger/Jaussi	 vertreten	
die	Ansicht,	dass	sich	eine	teilweise	steuerbefreite	inlän
dische	Gesellschaft,	welche	bloss	3	 	4	%	Steuern	be
zahlt,	für	die	Vorteile	von	Art.	15	ZBstA	qualifiziert158.	
Ferner	 differenziert	 die	 Wegleitung	 Dividendenzah
lungen	nicht	zwischen	der	Bundesebene	und	der	kanto
nalen	 Ebene.	 Gesellschaften,	 die	 auf	 Bundesebene	 or
dentlich	besteuert	werden,	sollten	Art.	15	ZBstA	in	An
spruch	nehmen	können,	selbst	wenn	sie	vollständig	von	
den	 Staats	 und	 Gemeindesteuern	 befreit	 sind.	 Denn	
sonst	werden	sie	gegenüber	den	Holding	und	Verwal
tungsgesellschaften	benachteiligt.

6.5 Gesellschaften mit Sitz in den EU-Mit-
gliedstaaten

Bis	 heute	 besteht	 aus	 EUSicht	 keine	 der	 schweize
rischen	Wegleitung	Dividendenzahlungen	vergleichbare	
Anweisung	bzw.	Interpretation	bezüglich	des	Besteue
rungsvorbehaltes,	und	es	ist	wohl	auch	kurzfristig	keine	
solche	zu	erwarten.	Vielmehr	kann	davon	ausgegangen	
werden,	dass	jeder	EUMitgliedstaat	autonom	seine	Aus
legung	vornehmen	wird159.	Die	ESTV	beabsichtigt,	wich
tige	Informationen	zum	Entlastungsverfahren	in	den	EU
Mitgliedstaaten	auf	ihrem	Website	bzw.	in	ihren	Publi
kationen	öffentlich	zugänglich	zu	machen,	sobald	solche	
verfügbar	sind160.

157 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.a(vi).
158 GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zusammenhang mit Art. 15 

des Zinsbesteuerungsabkommens, S. 933, mit Beispiel 10 und 
Hinweisen zur sorgfältigen Prüfung des Einzelfalls sowie Ver-
weis auf GehriGer/WalDburGer, Unterlagen zum St.Galler Se-
minar zur Unternehmensbesteuerung 2005 (Seminar 3, Um-
setzung von Art. 15 des Zinsbesteuerungsabkommens CH-EU 
in der Schweiz und im Ausland, Lösungshinweise, S. 14).

159 GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zusammenhang mit Art. 15 
des Zinsbesteuerungsabkommens, S. 934 (mit Beispiel 11) 
und S. 936 f.

160 Wegleitung Dividendenzahlungen, Vorbemerkungen Bst. B. 
Nach Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsab-
kommen, Ziff. 2.1.7.2, soll beispielsweise die Luxemburger 
Holding 1929 trotz Modifikation ihres Steuerregimes kaum 
von Art. 15 ZBstA profitieren können.
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Gemäss	 Wegleitung	 Dividendenzahlungen	 sind	 in	 den	
EUMitgliedstaaten	auf	Kapitalgesellschaften	anwend
bare	Steuerbefreiungen	anlässlich	der	Inanspruchnahme	
von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	im	konkreten	Fall	durch	die	
ESTV	zu	beurteilen.	Anhaltspunkte	können	die	innerhalb	
der	EU	im	sog.	Code	of	Conduct	on	Enterprise	Taxation	
sowie	 die	 in	 der	 OECD	 im	 Rahmen	 des	 Forums	 über	
schädliche	Steuerpraktiken	gemachten	staatenbezogenen	
Feststellungen	und	insbesondere	Rechtsvergleichsanaly
sen	 von	 Steuerbefreiungsnormen	 in	 den	 EUMitglied
staaten	mit	jenen	in	der	Schweiz	liefern161.	Gespannt	darf	
man	auf	die	Auseinandersetzung	der	ESTV	mit	Mutter
gesellschaften	mit	Sitz	beispielsweise	in	Malta,	Zypern	
oder	Gibraltar	sein162.

7 Vorbehalt von Missbrauchsvor-
schriften

7.1 Vorbemerkungen

Art.	15	Abs.	1	und	2	ZBstA	behalten	die	Anwendung	von	
Vorschriften	zur	Verhütung	von	Betrug	und	Missbrauch	
vor,	wobei	es	sich	um	Vorschriften	in	der	Schweiz	und	
in	den	Mitgliedstaaten	handeln	kann.	Der	Vorbehalt	be
schränkt	 sich	 jedoch	 nicht	 auf	 innerstaatliche	 Bestim
mungen,	sondern	erstreckt	sich	auf	Vorschriften,	die	«auf	
Abkommen	beruhen».

Auch	die	Zinsen/LizenzgebührenRichtlinie	sieht	aus
drücklich	vor,	dass	sie	der	Anwendung	innerstaatlicher	
Bestimmungen	zur	Verhinderung	von	Betrug	und	Miss
brauch	 nicht	 entgegensteht163.	 Weiter	 können	 die	 Mit
gliedstaaten	Transaktionen,	bei	denen	der	hauptsächliche	
Beweggrund	oder	einer	der	hauptsächlichen	Beweggrün
de	 die	 Steuerhinterziehung,	 die	 Steuerumgehung	 oder	
der	Missbrauch	ist,	die	Richtlinienvorteile	versagen164.

Verschiedene	 Mitgliedstaaten	 der	 EU	 haben	 Miss
brauchsvorschriften	in	ihr	Aussensteuerrecht	aufgenom
men.	Das	ZBstA	hindert	sie	nicht,	diese	Vorschriften	auf	
grenzüberschreitenden	Zahlungen	von	Dividenden,	Zin
sen	und	Lizenzgebühren	in	die	Schweiz	anzuwenden.	So	
verweigern	etwa	unter	anderen	Deutschland,	Österreich,	
Frankreich	und	Grossbritannien	die	Entlastung	von	den	
Quellensteuern,	wenn	einer	der	hauptsächlichen	Beweg
gründe	für	den	Geschäftsvorfall	in	der	Steuervermeidung	
oder	 im	 Missbrauch	 liegt	 (antidirective	 shopping)165.	

161 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 8.b.
162 Vgl. oben, Abschn. 3.3.
163 Art. 5 Abs. 1 Zinsen-/Lizenzgebühren-Richtlinie.
164 Art. 5 Abs. 2 Zinsen-/Lizenzgebühren-Richtlinie.
165 Deutschland: § 50d Abs. 3 EStG für Dividenden und § 50g   

Abs. 4 EStG für Zinsen und Lizenzgebühren; Österreich:  

Ferner	gewährt	Österreich166	die	Entlastung	der	Quellen
steuern	 auf	Zinsen	und	Lizenzgebühren	nur,	wenn	die	
empfangende	Gesellschaft	eine	aktive	Geschäftstätigkeit	
mit	eigenem	Personal	in	eigenen	Geschäftseinrichtungen	
ausübt.	Ausserdem	verweigern	etwa	Deutschland167	und	
Frankreich168	die	Quellensteuerentlastung	für	Zinsen	und	
Lizenzgebühren,	die	dem	Drittvergleich	nicht	standhal
ten.	Bei	dieser	Vorschrift	handelt	es	sich	aber	weniger	
um	eine	Missbrauchsvorschrift	als	um	eine	Abgrenzung	
der	 Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	 von	 den	 Dividenden.

7.2 Nutzungsberechtigung

Die	Schweiz	gewährt	die	Vorteile	von	DBA	nur,	wenn	es	
sich	beim	Empfänger	der	Dividenden	tatsächlich	um	den	
Nutzungsberechtigten	(beneficial	owner)	handelt169.	Das	
Nutzungsrecht	gilt	als	allgemeine	Voraussetzung	für	die	
Inanspruchnahme	von	Steuerentlastungen	auf	Grund	von	
internationalen	Steuerabkommen	der	Schweiz170.	Auch	
nach	dem	Kommentar	zum	OECDMA	können	die	Ab
kommensvergünstigungen	 nicht	 beansprucht	 werden,	
wenn	als	Empfänger	der	Dividenden	formal	ein	Vertreter	
oder	Beauftragter	zwischengeschaltet	wird,	während	der	
tatsächliche	 Nutzungsberechtigte	 nicht	 abkommensbe
rechtigt	 ist171.	Nicht	 als	Nutzungsberechtigter	gilt	des
halb	ein	«scheinbarer	Empfänger»	in	Form	eines	Treu
händers	 oder	 einer	 «vorgeschobenen	 Person»172.	 Die	
ESTV	stellt	bei	der	Beurteilung	dieser	Frage	nicht	auf	
die	 rechtliche	 Gestaltung,	 sondern	 auf	 die	 wirtschaft
lichen	Verhältnisse	ab173.	Sie	beruft	 sich	dabei	auf	die	
Rechtsprechung	 zum	 Begriff	 des	 Rechts	 zur	 Nutzung	
nach	Art.	21	Abs.	1	Bst.	a	VStG174.	Diesbezüglich	hat	die	
Eidg.	Steuerrekurskommission	in	ihrem	Entscheid	vom	
28.2.2001	die	Rückerstattung	der	schweizerischen	Ver
rechnungssteuer	nach	Art.	10	Abs.	2	Bst.	b	DBAL	auf
grund	mangelnder	Nutzungsberechtigung	der	luxembur

§ 99a Abs. 9 Ziff. 2 EStG; Frankreich: Art. 119quater Abs. 3 CGI; 
Grossbritannien: Sec. 104 FA.

166 § 99a Abs. 9 EStG.
167 § 50g Abs. 2 Ziff. 2 EStG.
168 Art. 119quater Abs. 3 CGI.
169 ESTV, Steuerentlastungen auf Grund von Doppelbesteue-

rungsabkommen, Allgemeines VI Ziff. 31.
170 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 10.a. lutz, Abkom-

mensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämpfung des Miss-
brauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, S. 21 mwN; 
bauer-balmelli, BSK VStG, Art. 21 N 8.

171 Kommentar zum OECD MA, Art. 10 N 12; vOGel, DBA-Kommen-
tar, vor Art. 10 - 12 N 10 ff.; ObersOn, La notion de bénéficiaire 
effectif en droit fiscal international, S. 221 ff.

172 ESTV, Steuerentlastungen auf Grund von Doppelbesteue-
rungsabkommen, Allgemeines VI Ziff. 31.

173 lOcher/meier/vOn siebenthal/KOlb, Doppelbesteuerungsabkom-
men Schweiz-Deutschland, B 4.11 Nr. 1.

174 stOcKar/hOchreutener, Die Praxis der Bundessteuern, II. Teil: 
Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Art. 21 Abs. 1  
Bst. a VStG; vgl. auch bauer-balmelli, BSK VStG, Art. 21  
N 9 ff. mwN und Beispielen in N 13 ff.
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gischen	 Zwischengesellschaft	 verweigert175.	 Für	 den	
Entscheid	war	von	Bedeutung,	dass	die	luxemburgische	
Holdinggesellschaft	erst	unmittelbar	vor	dem	Erwerb	der	
Beteiligung	an	der	schweizerischen	Gesellschaft	errich
tet	worden	war,	dass	der	Erwerb	der	Beteiligung	fast	aus
schliesslich	durch	ein	Aktionärsdarlehen	finanziert	wur
de	und	dass	diese	Beteiligung	das	einzige	massgebende	
Aktivum	 der	 luxemburgischen	 Holdinggesellschaft	
war176.

Interessanterweise	verweisen	weder	Art.	15	ZBstA	noch	
die	MutterTochterRichtlinie	auf	die	Nutzungsberechti
gung	des	Empfängers	der	Zahlungen177.	Danon/Glauser	
gehen	jedoch	aufgrund	einer	teleologischen	Auslegung	
von	Art.	15	Abs.	1	ZBstA	davon	aus,	dass	das	Konzept	
des	 beneficial	 ownership	 auch	 für	 Art.	 15	 ZBstA	 An
wendung	 finde178.	Ziel	 und	Zweck	von	Art.	 15	ZBstA	
lassen	kaum	einen	anderen	Schluss	zu,	als	dass	die	Be
dingung	der	Nutzungsberechtigung	Tatbestandsvoraus
setzung	sein	soll.	Entsprechend	ist	einer	vorfrageweisen	
Abklärung	der	Nutzungsberechtigung	des	Antragstellers	
durch	die	ESTV	wohl	kaum	zu	widersprechen179,	soweit	
die	Frage	des	Nutzungsrechts	 sich	darauf	bezieht,	wer	
an	den	Aktien	der	schweizerischen	Gesellschaft,	welche	
die	 Dividenden	 an	 den	 ausländischen	 Empfänger	 be
zahlt,	das	Eigentum,	eine	Nutzniessung	oder	einen	obli
gatorischen	Anspruch	hat180.	Die	Praxis	der	ESTV	zur	
Auslegung	der	Nutzungsberechtigung	überspannt	jedoch	
den	Bogen	und	wird	zu	einer	Missbrauchspraxis,	für	die	
es	 an	 einer	 gesetzlichen	 Grundlage	 mangelt,	 wenn	 sie	
dem	ausländischen	Empfänger	trotz	unbelastetem	Eigen

175 SRK vom 28.2.2001, VPB 65.68; ObersOn, La notion de 
bénéficiaire effectif en droit fiscal international, S. 213 ff.; 
busin/vOcK, Abkommensberechtigung von ausländischen 
Holdinggesellschaften, S. 624 ff. Im Unterschied zur Eidg. 
Steuerrekurskommission (betreffend eine Ausschüttung an 
eine dänische Holdinggesellschaft, SRK vom 3.3.2005 [SRK 
2003-159]) hat das BGer in einem neuen Entscheid offen ge-
lassen, ob die Nutzungsberechtigung als zusätzliches Krite-
rium für die DBA-Berechtigung vorauszusetzen sei (BGer vom 
28.11.2005, 2A. 239/2005, E 3.5.3).

176 lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, 
S. 143.

177 Demgegenüber verweist die Zinsen-/Lizenzgebühren-Richtli-
nie in Art. 1 Abs. 1 auf die Nutzungsberechtigung, vgl. oben, 
Abschn. 5.2.3.

178 DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Perspective 
of Switzerland as Source State – Selected Issues under Ar-
ticle 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 516 f. mwN; 
Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.1.1., sind kritisch.

179 Vgl. auch lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Be-
kämpfung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkom-
men, S. 181d (Nachtrag zu Teil II).

180 lOcher/meier/vOn siebenthal/KOlb, Doppelbesteuerungsab kom-
men Schweiz-Deutschland, B 4.11 Nr. 33. Vgl. zum Ganzen aus-
führlich und differenziert ObersOn, La notion de bénéficiaire 
effectif en droit fiscal international, S. 213 ff.

tum	der	Aktien	das	Nutzungsrecht	abspricht,	weil	dieser	
nach	ihrer	Ansicht	nicht	über	genügend	Substanz	bzw.	
nicht	 über	 eine	 wirtschaftlich	 begründete	 Struktur	 im	
Ansässigkeitsstaat	 verfügt.	 Zur	 Prüfung	 dieser	 Frage	
stellt	die	ESTV	auf	Indizien	ab	und	verlangt	in	der	Regel	
von	der	ausländischen	Empfängerin	entsprechende	Un
terlagen.	Reine	Holdinggesellschaften	werden	zuweilen	
nicht	als	Nutzungsberechtigte	anerkannt,	wenn	sie	nur	
eine	Beteiligung	halten,	keine	Infrastruktur	haben	oder	
nicht	über	genügend	Eigenkapital	verfügen181.	Mit	Blick	
auf	unsere	interne	Gesetzgebung	wäre	etwas	mehr	Zu
rückhaltung	durchaus	geboten,	setzt	doch	beispielsweise	
das	Steuerharmonisierungsgesetz	für	Holding	und	Sitz
gesellschaften	voraus,	dass	sie	in	der	Schweiz	keine	oder	
allenfalls	 bloss	 eine	 untergeordnete	 Geschäftstätigkeit	
ausüben182.	Diesen	Gesellschaften	wird	–	abgesehen	von	
Ausnahmen183	–	die	DBABerechtigung	auch	nicht	ab
gesprochen,	wenn	sie	bloss	über	ein	Aktivum	verfügen	
oder	in	der	Schweiz	–	gestützt	auf	das	gesetzliche	Erfor
dernis	–	eine	bloss	bescheidene	Infrastruktur	aufweisen.	
Einerseits	wirbt	die	Schweiz	international	erfolgreich	als	
Sitz	und	Holdingstandort,	andererseits	weist	sie	gleich
artige	ausländische	Strukturen	zurück.	Eine	solche	Poli
tik	kann	 sich	des	Vorwurfs	der	Scheinheiligkeit	 kaum	
erwehren;	insbesondere	dann	nicht,	wenn	ausländische	
Gewinne	über	eine	solche	schweizerische	Holding	oder	
Sitzgesellschaft	an	ihre	ausländische	Muttergesellschaft	
weitergeleitet	werden.

7.3 Steuerumgehung

Das	ZBstA	enthält	 keinen	eigenständigen	allgemeinen	
Missbrauchsvorbehalt,	sondern	verweist	auf	innerstaat
liche	oder	auf	Abkommen	beruhende	Vorschriften	zur	
Verhütung	von	Betrug	und	Missbrauch.	Dieser	Vorbehalt	
ermächtigt	die	Vertragsstaaten,	die	bestehenden	landes	
und	abkommensrechtlichen	Bestimmungen	zur	Vermei
dung	 von	 Abkommensmissbrauch	 in	 Verbindung	 mit	
Art. 15	ZBstA	anzuwenden.	Es	handelt	sich	um	eine	ge
wollte	Einschränkung184.

Eine	Steuerumgehung	liegt	nach	der	Rechtsprechung	des	
Bundesgerichtes	vor,	wenn	(1)	das	gewählte	Vorgehen	
dem	 wirtschaftlichen	 Sachverhalt	 nicht	 entspricht,	 (2)	
eine	 erhebliche	 Steuerersparnis	 eintreten	 würde	 und		

181 Vgl. lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen,  
S. 93 f., mit einer Aufzählung der Sachkriterien im Rahmen 
der Altreservenpraxis, welche für und gegen eine Abkom-
mensberechtigung sprechen.

182 Art. 28 Abs. 2, 3 und 4 StHG.
183 Vgl. als Ausnahme Art. 22 DBA-US.
184 Vgl. auch lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Be-

kämpfung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkom-
men, S. 181c (Nachtrag zu Teil II).
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(3)	eine	ungewöhnliche	Gestaltung	nur	aus	Gründen	der	
Steuerersparnis	gewählt	wurde185.	Die	Anwendung	von	
Art.	15	ZBstA	steht	 schweizerischerseits	unter	diesem	
Missbrauchsvorbehalt.	 Nach	 Auffassung	 der	 ESTV	
kommt	bezüglich	der	Verrechnungssteuer	das	allgemei
ne	Verbot	des	Rechtsmissbrauchs	nach	Art.	2	Abs.	2	ZGB	
und	daraus	abgeleitet	das	Verbot	der	rechtsmissbräuch
lichen	Steuerumgehung	in	Betracht186.	Ein	Rechtsmiss
brauch	liegt	aber	nach	Lutz	nur	unter	strengen	Voraus
setzungen	vor,	wenn	besonders	gewichtige	Gründe	die	
Anwendung	des	Grundsatzes	als	geboten	erscheinen	las
sen.	 Ein	 Abweichen	 von	 der	 gesetzlich	 festgelegten	
	Steuerfreiheit,	 gestützt	 auf	 das	 Rechtsmissbrauchsver
bot,	kommt	deshalb	nur	in	ausgesprochenen	Ausnahme
fällen	in	Betracht187.	Die	ESTV	nimmt	eine	Beurteilung	
nach	 dem	 Rechtsgrundsatz	 des	 Rechtsmissbrauchsver
botes	vor	und	stützt	sich	nicht	auf	Art.	21	Abs.	2	VStG.	
Oesterhelt/Winzap	lehnen	eine	Abstützung	von	Art.	15	
ZBstA	auf	Art.	21	Abs.	2	VStG	ebenfalls	ab188.	Auch	Lutz	
erscheint	 eine	 Nichtanwendung	 von	 abkommensrecht
lichen	 Bestimmungen	 aufgrund	 der	 unterschiedlichen	
Rechtsnatur	und	Ausgestaltung	von	Art.	21	Abs.	2	VStG	
im	 Allgemeinen	 als	 problematisch189.	 Demgegenüber	
schlagen	Danon/Glauser eine	analoge	Anwendung	von	
Art.	21	Abs.	2	VStG	vor,	welche	sachlich	auf	Missbräu
che	 im	 Bereich	 der	 Rückerstattung	 der	 Verrechnungs
steuer	abziele	und	mit	der	Zielsetzung	von	Art.	15	ZBstA	
übereinstimme190.	Unabhängig	von	der	Abstützung	der	
Steuerumgehung	 im	 Staatsvertragsrecht	 sind	 sich	 alle	

185 BGer vom 16.8.1996, ASA 66 (1997/98), S 414 f.; BGer vom 
10.1.1994, ASA 64 (1995/96), S. 80 ff.; höhn/WalDburGer, 
Steuer recht, Bd. I, S. 173; lutz, Abkommensmissbrauch, 
Massnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von Doppel-
besteuerungsabkommen, S. 87.

186 Wegleitung Dividendenzahlungen, Ziff. 10.b; grundsätzlich gl. 
M. Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsab-
kommen, Ziff. 1.6.1.2.

187 Vgl. allgemeine Ausführungen zum Rechtsmissbrauchsverbot 
(ohne Bezug zu Art. 15 ZBstA) in lutz, Abkommensmissbrauch, 
Massnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von Doppel-
besteuerungsabkommen, S. 100 f. mwN. Weniger zurückhal-
tend ist das BGer im jüngsten Entscheid, in dem es ein allge-
meines Missbrauchsverbot in das DBA-DK hineininterpretiert 
hat (BGer vom 28.11.2005, 2A. 239/2005, E 3.4.3 und E 3.4.6).

188 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.1.2.; bauer-balmelli, BSK VStG, Art. 21 N 58, 
erachtet den direkten Rückgriff auf Art. 21 Abs. 2 VStG zur 
Verweigerung abkommensrechtlicher Entlastungsansprüche 
als nicht zulässig. Für den einen Entlastungsantrag stellenden 
Ausländer sind ausschliesslich die konkreten – expliziten und 
inhärenten – DBA-rechtlichen Bestimmungen anwendbar. Das 
BGer hat die Frage im jüngsten Entscheid offen gelassen (BGer 
vom 28.11.2005, 2A. 239/2005, E 3.3.3).

189 Vgl. allgemeine Ausführungen (ohne Bezug zu Art. 15  ZBstA) 
zum Abkommensmissbrauch in lutz, Abkommensmiss -
brauch, Massnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von 
Doppelbesteuerungsabkommen, S. 98 f.

Autoren	jedoch	darüber	einig,	dass	die	Nichtanwendung	
abkommensrechtlicher	Bestimmungen,	gestützt	auf	den	
Vorwurf	 der	 Steuerumgehung	 bzw.	 des	 Rechtsmiss
brauchs,	 nur	 in	 krassen	 Einzelfällen	 gerechtfertigt	 er
scheint191	 bzw.	 nur	 zurückhaltend	 davon	 Gebrauch	 zu	
machen	 sei192.	Entsprechend	kann	die	 steuerplanerisch	
motivierte	Inanspruchnahme	von	Art.	15	ZBstA	nicht	per	
se	als	missbräuchlich	qualifiziert	werden,	wenn	die	Ab
kommensvorschriften	eingehalten	sind,	so	beispielswei
se	wenn	der	letztendliche	Aktionär	der	in	einem	EUMit
gliedstaat	ansässigen	Zwischengesellschaft	selbst	nicht	
in	einem	EUMitgliedstaat	ansässig	sein	sollte.

7.4 Missbrauchsbeschluss 1962

Mit	 dem	 Erlass	 des	 Bundesratsbeschlusses	 vom	
14.12.1962	 betreffend	 Massnahmen	 gegen	 die	 unge
rechtfertigte	 Inanspruchnahme	 von	 DBA	 des	 Bundes	
(BRB	62)193	bezweckte	der	Bundesrat,	die	konkrete	An
wendung	der	schweizerischen	DBA	zu	überwachen	und	
gegen	 entsprechende	 Missbräuche	 vorzugehen.	 Näher	
konkretisiert	wurde	der	BRB	62	in	den	Kreisschreiben	
der	ESTV	vom	31.12.1962	und	17.12.1998.

Die	ESTV	stellt	sich	gestützt	auf	eine	Auslegung	nach	
Sinn	und	Zweck	auf	den	Standpunkt,	Art.	15	ZBstA	wer
de	als	partielles	multilaterales	DBA	von	der	Geltungs
kraft	der	Bestimmungen	des	BRB	62	erfasst194.	Das	bis
herige	Schrifttum195	stimmt	mit	der	von	der	ESTV	ver
tretenen	Ansicht	überein,	der	BRB	62	sei	auch	für	die	
Anwendung	des	Art.	15	ZBstA	zu	berücksichtigen.	Die
ser	 Ansicht	 ist	 zu	 widersprechen.	 Die	 Missbrauchsbe
stimmungen	des	BRB	62	beziehen	sich	auf	ausländische	
Einkünfte,	 für	 die	 aufgrund	 eines	 Staatsvertrages	 eine	

190 DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Perspective 
of Switzerland as Source State – Selected Issues under Arti-
cle 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 517 f.

191 lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, 
S. 99 ff.; DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Per-
spective of Switzerland as Source State – Selected Issues un-
der Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 518.

192 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.1.2.

193 SR 672.202.
194 S. Homepage ESTV: www.estv.admin.ch/data/dba/d/missbr.

htm.
195 lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämpfung 

des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, S. 181c 
(Nachtrag zu Teil II).; DanOn/Glauser, Cross-border Dividends 
from the Perspective of Switzerland as Source State – Selected 
Issues under Article 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, 
S. 515 f.; Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Divi-
denden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungs-
abkommen, Ziff. 1.6.1.3. GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zu-
sammenhang mit Art. 15 des Zinsbesteuerungsabkommens, 
S. 934 f., beschreiben die Position der ESTV, ohne sich selbst 
dazu zu äussern.
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Entlastung	von	den	Steuern	des	anderen	Vertragsstaates	
beansprucht	wird	(inbound);	d.	h.,	das	Steuersubstrat	des	
anderen	Staates	und	nicht	dasjenige	der	Schweiz	wird	
geschützt.	 Demgegenüber	 beziehen	 sich	 die	 vorbehal
tenen,	innerstaatlichen	oder	auf	Abkommen	beruhenden	
Vorschriften	zur	Verhütung	von	Missbrauch	und	Betrug	
gemäss	Wortlaut	von	Art.	15	ZBstA	auf	diejenigen	des	
Dividenden,	 Zinsen	 oder	 Lizenzgebühren	 zahlenden	
Staates	(outbound).	Es	sind	die	Missbrauchsbestimmun
gen	des	Quellenstaates,	aus	dessen	Rechtsraum	die	Zah
lungen	erfolgen,	angesprochen	und	nicht	jene	des	Emp
fängerstaates.	Beim	BRB	62	handelt	es	sich	jedoch	we
der	um	innerstaatliches	Recht	des	Quellenstaates	noch	
kommt	 ihm	der	Charakter	von	Abkommensrecht	zu196.	
Zudem	fehlt	diesen	schematischen	Regeln	das	Begriffs
merkmal	der	Missbrauchsabsicht.	Selbst	wenn	man	Art.	
15	Abs.	1	und	2	ZBstA	nicht	so	verstehen	wollte,	stellt	
sich	die	Frage,	ob	es	eines	solchen	zusätzlichen	Schutzes	
des	 Steuersubstrats	 der	 Quellenstaaten	 (EUMitglied
staaten)	mittels	BRB	62	überhaupt	bedarf,	werden	doch	
deren	 innerstaatlichen	 Vorschriften	 zum	 Schutz	 ihres	
Steuersubstrats	in	Art.	15	ZBstA	ausdrücklich	vorbehal
ten	 und	 wohl	 ohne	 Zweifel	 in	 der	 Praxis	 auch	 ange
wandt197.	Aufgrund	dieser	Sachlage	kann	man	sich	des	
Eindrucks	nicht	erwehren,	die	Anwendung	des	BRB	62	
schiesse	über	das	Ziel	hinaus,	regle	mehr,	als	Sinn	und	
Zweck	von	Art.	15	ZBstA	verlangten198.	Oesterhelt/Win
zap	stellen	im	Übrigen	zu	Recht	fest,	dass	Betriebsstät
ten,	die	nach	Art.	15	Abs.	2	ZBstA	eine	Entlastung	von	
ausländischen	Steuern	fordern	können,	vom	Wortlaut	des	
BRB	62	gar	nicht	erfasst	werden199.

196 Der Aussage in lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen 
zur Bekämpfung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungs-
abkommen, S. 183 f., dass den Missbrauchsvorschriften fak-
tisch ein staatsvertraglicher Charakter zukommt, kann nicht 
beigepflichtet werden. Auch der Hinweis in Fn. 893 auf  
S. 184, wonach die Vertragspartner aller nach 1962 abge-
schlossenen oder revidierten DBA vom Inhalt des BRB 62 
Kenntnis hatten oder haben konnten, ändert daran nichts. So 
binden aussensteuerliche Regelungen eines Vertragsstaates 
die Schweiz nicht, auch wenn sie im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses bekannt waren oder hätten bekannt sein können. 
Im Gegenteil beweist deren Nichtaufnahme im Vertrag (trotz 
Bekanntseins), dass sie eben bewusst nicht in den Vertrag auf-
genommen wurden. Anders verhält es sich in Bezug auf DBA, 
in welchen Teile des BRB 62 explizit enthalten sind.

197 Vgl. beispielsweise die in GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zu-
sammenhang mit Art. 15 des Zinsbesteuerungsabkommens, 
S. 937 f., angesprochenen, weitgehenden italienischen Miss-
brauchsvorschriften.

198 Vgl. allgemein die Kritik sowie Änderungsvorschläge und Lö-
sungsansätze zum BRB 62 in lutz, Abkommensmissbrauch, 
Massnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von Doppel-
besteuerungsabkommen, S. 183 ff., insb. S. 186 f. (Nachtrag 
zu Teil II).

199 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.1.3.

Soll	der	BRB	62	für	die	Anwendung	des	Art.	15	ZBstA	
dennoch	zur	Anwendung	gelangen,	bedarf	es	zumindest	
einiger	 Ergänzungen	 bzw.	 Klarstellungen.	 Erstens	 hat	
der	BRB	62	der	Natur	des	Art.	15	ZBstA	als	Teil	eines	
multilateralen	Abkommens	gerecht	zu	werden	und	ent
sprechend	den	Begriff	der	nicht	abkommensberechtigten	
Person	umfassend	auf	die	in	den	EUMitgliedstaaten	an
sässigen	Personen	auszuweiten,	einschliesslich	der	vom	
Kernland	der	 jeweiligen	Mitgliedstaaten	 räumlich	ent
fernten	 Gebiete200.	 Zweitens	 ist	 Danon/Glauser	 zuzu
stimmen,	dass	die	Anwendung	des	BRB	62	mit	seinen	
schematisch	 ausgestalteten	 Missbrauchstatbestands
merkmalen	im	Rahmen	von	Art.	15	ZBstA	einer	Ergän
zung	 des	 Vorliegens	 des	 subjektiven	 Tatbestandsele
mentes	des	Missbrauchs	im	Einzelfall	bedarf.	Zumindest	
eine	 escape	 clause,	 d.	 h.	 der	 subjektive	 Nachweis	 des	
NichtMissbrauchs,	ist	zuzulassen201.

7.5 Doppelbesteuerungsabkommen

Verschiedene	schweizerische	DBA	enthalten	besondere	
Bestimmungen	zur	Vermeidung	des	Abkommensmiss
brauchs.	Zum	einen	haben	sie	wesentliche	Teile	des	BRB	
62	übernommen202	bzw.	verweisen	darauf203,	zum	ande
ren	enthalten	sie	spezifische	Bestimmungen204	oder	se
hen	 die	 Möglichkeit	 vor,	 Abkommensmissbräuche	 im	
Rahmen	von	Verständigungsverfahren	zu	verhindern205.

Es	stellt	sich	die	Frage,	ob	und	in	welchem	Umfang		diese	
DBArechtlichen	 Bestimmungen	 als	 solche	 zu	 gelten	
	haben,	die	nach	Art.	15	Abs.	1	und	2	ZBstA	als	auf	«Ab
kommen	beruhende	(…)	Vorschriften	(…)	zur	Verhütung	
von	 Missbrauch»	 zu	 verstehen	 sind.	 Nach	 Oesterhelt/
Winzap	dürfen	diese	Vorschriften	jedenfalls	nicht	über	
den	dem	EURecht	nachgebildeten	Missbrauchsbegriff	
von	Art.	15	ZBstA	hinausgehen	und	haben	somit	sowohl	

200 GehriGer/Jaussi, Praxisfragen im Zusammenhang mit Art. 15 
des Zinsbesteuerungsabkommens, S. 935; Oesterhelt/Winzap, 
Quellensteuerbefreiung von Dividenden, Zinsen und Lizenzen 
durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkommen, Ziff. 1.6.1.3.

201 DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Perspective 
of Switzerland as Source State – Selected Issues under Ar-
ticle 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 516. Gl. M. 
Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.1.3.

202 Art. 22 DBA-B, Art. 14 DBA-F und Art. 23 DBA-I; vgl. dazu lutz, 
Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämpfung des 
Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, S. 125 ff.

203 Vgl. lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen,  
S. 103 Fn 494.

204 Beispielsweise Art. 11 Abs. 2 Bst. b(ii) DBA-F, Art. 10 Abs. 3 
Bst. d(i) DBA-GB, Art. 28 DBA-L, Art. 9 Abs. 2 Bst. a(i) DBA-
NL, Art. 22 DBA-US.

205 Vgl. Lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen,  
S. 103 Fn 495.
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objektive	 wie	 subjektive	 Komponenten206	 aufzuweisen	
und	den	Grundsatz	der	Verhältnismässigkeit	zu	beach
ten207.	Danon/Glauser	verdeutlichen	dies,	indem	sie	ent
gegen	der	Ansicht	der	ESTV208	die	dem	BRB	62	nach
gebildeten	 Missbrauchsvorschriften	 in	 den	 DBA	 mit	
Frankreich,	Belgien	und	Italien	nicht	als	Missbrauchs
vorschriften	iSv	Art.	15	Abs.	1	und	2	ZBstA	gelten	las
sen,	da	ihnen	bloss	objektive,	schematische	Regeln	zu
grunde	 liegen,	 die	 einen	 subjektiven	 Nachweis	 des		
NichtMissbrauchs	 nicht	 zulassen209.	 Ob	 die	 künftige	
bundesgerichtliche	Rechtsprechung	dieser	Differenzie
rung	folgt,	bleibt	abzuwarten.

Nach	den	DBA	mit	Italien,	Belgien	und	Frankreich	kön
nen	 schweizerische	 Gesellschaften	 die	 Quellensteuer
entlastung	 von	 Zinsen	 und	 Lizenzgebühren	 nur	 bean
spruchen,	wenn	sie	in	der	Schweiz	im	Bund	und	im	Kan
ton	der	Gewinnsteuer	unterliegen.	Das	ZBstA	hat	jedoch	
eine	eigene	Bestimmung	zur	subjektiven	Körperschafts
steuerunterstellung,	und	nach	der	schweizerischen	Inter
pretation	dieser	Klausel	dürfen	schweizerische	Holding	
und	Verwaltungsgesellschaften	die	Vorteile	des	ZBstA	
beanspruchen,	wenn	sie	auf	Stufe	Bund	ordentlich	be
steuert	werden.	Aus	diesem	Grund	sollte	sich	die	Ein
schränkung	in	den	DBA	nur	auf	die	Anwendung	der	DBA	
beziehen	und	keine	Auswirkung	auf	das	ZBstA	haben.	
Sie	sind	nicht	als	Missbrauchsbestimmungen	zu	qualifi
zieren,	die	im	ZBstA	vorbehalten	werden.

8 Würdigung

Mit	dem	ZBstA	wird	der	steuerliche	Wettbewerbsnach
teil	der	Schweiz	aus	dem	Nichtzugang	zur	MutterToch
terRichtlinie	und	der	Zinsen/LizenzgebührenRichtli
nie	weitgehend	beseitigt.	Dies	 führt	zu	einer	Stärkung	
des	 Steuerstandortes	 Schweiz.	 Das	 Abkommen	 stellt	
	einen	attraktiven	Schritt	nach	vorne	dar	und	eröffnet	in

206 lutz, Abkommensmissbrauch, Massnahmen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs von Doppelbesteuerungsabkommen, 
S. 6, stellt eine Entwicklung fest, wonach nur noch solche 
Missbrauchsfälle bekämpft werden sollen, denen eine Miss-
brauchsabsicht zugrunde liegt. Er weist auf amerikanische   
(U. S. Department of the Treasury) und deutsche Quellen (u. a. 
Schaumburg und Vogel) hin, welche das Absichtselement als 
notwendiges Begriffsmerkmal des Abkommensmissbrauchs-
begriffs verstehen.

207 Oesterhelt/Winzap, Quellensteuerbefreiung von Dividenden, 
Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 Zinsbesteuerungsabkom-
men, Ziff. 1.6.2.

208 S. Homepage ESTV: www.estv.admin.ch/data/dba/d/index.
htm. Gl. M. wie die ESTV: Oesterhelt/Winzap, Quellensteuer-
befreiung von Dividenden, Zinsen und Lizenzen durch Art. 15 
Zinsbesteuerungsabkommen, Ziff. 1.6.2.3.

209 DanOn/Glauser, Cross-border Dividends from the Perspective 
of Switzerland as Source State – Selected Issues under Arti-
cle 15 of the Swiss-EU Savings Agreement, S. 518 f.

teressante	 grenzüberschreitende	 Steuerplanungsmög
lichkeiten.	Dem	Bundesrat,	der	Verwaltung	und	der	Ver
handlungsdelegation	ist	ein	Lob	auszusprechen	für	die	
geschickte	 Verhandlungsführung.	 Immerhin	 ist	 die	
Schweiz	der	einzige	Staat	ausserhalb	der	EU	mit	einer	
derartigen	Sonderbehandlung.

Dass	das	ZBstA	statisch	ist	und	die	Änderungen	der	EU
Richtlinien	–	inklusive	der	am	1.1.2005	in	Kraft	gesetz
ten	 Änderung	 der	 MutterTochterRichtlinie	 –	 nicht	
übernimmt,	 mag	 nachteilig	 sein.	 Andererseits	 ist	 ver
ständlich,	dass	sich	die	Schweiz	nicht	einseitig	von	der	
EU	inhaltliche	Änderungen	von	Abkommen	aufzwingen	
lassen	will.	Die	Nichtübernahme	des	Wortlautes	der	Mut
terTochterRichtlinie	und	der	Zinsen/Lizenzgebühren
Richtlinie	lässt	jedoch	viele	Fragen	offen.	In	mehreren	
Punkten	stellt	sich	die	Frage,	ob	eine	über	die	Richtlinien	
hinausgehende	Auslegung	möglich	ist	und	ob	überhaupt	
ein	Auslegungsspielraum	besteht.	Es	ist	zu	befürchten,	
dass	sich	die	Verwaltungsbehörden	und	Gerichte	inklu
sive	 allenfalls	 des	 EuGH	 an	 den	 EURichtlinien	 und	
nicht	am	weitergehenden	Wortlaut	des	ZBstA	ausrichten.	
Auf	der	anderen	Seite	 ist	unklar,	welchen	Einfluss	die	
Änderungen	der	EURichtlinien	auf	die	Anwendung	von	
Art.	15	Abs.	2	ZBstA	haben	werden.	Daraus	folgt	in	meh
reren	Bereichen	eine	erhebliche	Rechtsunsicherheit.

Deshalb	ist	es	zu	begrüssen,	dass	der	Bund	bemüht	ist,	
die	DBA	mit	den	EUStaaten	zu	revidieren	und	darin	den	
Nullsatz	für	Dividenden,	Zinsen	und	Lizenzgebühren	zu	
vereinbaren.	Schliesslich	können	verbundene	Kapitalge
sellschaften	wählen,	ob	sie	die	Steuerentlastung	auf	Di
videnden,	Zinsen	und	Lizenzgebühren	gestützt	auf	Art.	
15	ZBstA	oder	auf	ein	DBA	beanspruchen	wollen,	sofern	
die	Voraussetzungen	beider	Verträge	erfüllt	sind.	In	die
sem	Sinne	dient	das	ZBstA	als	Mittel	zum	Zweck,	die	
DBA	zu	revidieren.
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